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EIgEntlIch ganZ EInfach

Offen für alle

Auf einem inklusiven Arbeitsmarkt ist es Normalität, 
dass Menschen mit Behinderungen ganz selbst-
verständlich dort arbeiten, wo Menschen ohne 
Behinderungen auch arbeiten. Inklusion in der 
Arbeitswelt setzt auf die Stärken der Menschen und 
reduziert sie nicht auf ihre Defizite. 

Leitgedanke Inklusion

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen der Vereinten Nationen (UN-
Behindertenrechtskonvention) wurde 2006 von der 
UN-Generalversammlung in New York verabschie-
det und ist seit 2009 in Deutschland in Kraft. Leit-
gedanke ist die Idee der Inklusion: Menschen 
mit Behinderungen werden uneingeschränkt alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zugespro-
chen und Behinderungen als Teil der Vielfalt des 
menschlichen Lebens gewürdigt.

Nationaler Aktionsplan als Gesamtstrategie der 
Bundesregierung

Um die Vorgaben der UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland umzusetzen, hat die 
Bundesregierung eine Gesamtstrategie, den Natio-
nalen Aktionsplan, entwickelt. Der Plan bündelt 
über 200 Maßnahmen der Bundesregierung, die in 
zwölf Handlungsfeldern alle Bereiche des Lebens 
abdecken. Die UN-Konvention richtet sich an alle 
staatlichen Stellen und verpflichtet damit sowohl 
den Bund als auch die Bundesländer zur Umsetzung. 
Darüber hinaus wird der Staat in die Pflicht genom-
men, Menschen mit Behinderungen vor Diskrimi-
nierung durch Dritte aktiv zu schützen, das betrifft 
auch die Arbeitswelt. Diese Publikation für Unter-
nehmen und Organisationen ist ein Schritt, dieser 
Verpflichtung nachzukommen.

Was ist ein inklusiver Arbeitsmarkt? Was ist die UN-Behindertenrechtskonvention?
Was ist der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention?
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Menschen mit Behinderungen sind keine Minderheit

  9,6 Millionen Menschen (11,6 Prozent) gelten in Deutschland nach gesetzlicher Definition als 
 behindert. 

  7,3 Millionen Menschen sind schwerbehindert, das heißt, sie haben einen Grad der Behinderungen 
von über 50. Leichtbehindert sind 2,3 Millionen Menschen. 

  96 Prozent der Behinderungen treten erst im Laufe des Lebens auf. Nur etwa vier Prozent der Behinde-
rungen sind angeboren.

  In mehr als 80 Prozent der Fälle verursachen Krankheiten eine Behinderung. Häufigste Ursachen 
für Schwerbehinderungen sind Erkrankungen der Wirbelsäule, des Herz-Kreislauf-Systems und 
der Gliedmaßen.

  Fast die Hälfte (46 Prozent) der schwerbehinderten Menschen ist zwischen 55 und 75 Jahre als, knapp 
ein Drittel (29 Prozent) ist 75 Jahre und älter.

  Rund drei Millionen Deutsche mit Behinderungen sind im erwerbsfähigen Alter.

  Die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen steigt seit Jahren kontinuierlich an – auf etwa 
904.000 im Jahr 2010 (2005: 774.000). 

Quelle: teilhabebericht, S. 108

Fazit:
Inklusion ist ein gesellschaftliches Ziel und eine unternehmerische Aufgabe: Indem Sie für Ihren 
 Betrieb einen Aktionsplan entwickeln, heben Sie nicht nur zusätzliche Fachkräftepotenziale, sondern 
tragen langfristig zu einer inklusiven Gesellschaft bei, in der das Miteinander auch in der Arbeits-
welt Normalität ist.
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Dr. Valentin Aichele ist Leiter der 
Monitoring-Stelle zur UN- 
Behindertenrechtskonvention.

Deutschland hat sich als eines der 
ersten Länder verpflichtet, die 
UN-Behindertenrechtskonvention 
umzusetzen. Was heißt das? 

Damit verpflichten wir uns, die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen großzuschreiben – in 
 allen Bereichen der Gesellschaft. 
Die  Kon vention unterstreicht, dass 
Menschen nicht behindert sind, 
sondern von ihrer Umwelt behin-
dert werden. Und sie erweitert den 
Blick auf das Thema: Auch Men-
schen, die man bislang nicht als 
behinderte Menschen anerkannt 
hätte, zum Beispiel Menschen mit 
Lernschwierigkeiten oder psycho-
sozialer Behinderung, können sich 
auf die Konvention berufen. 

Warum sollten Arbeitgeber 
 Menschen mit Behinderungen 
einstellen?

Weil Menschen mit Behinderun-
gen Begabungen und Fähigkeiten 
haben, die auf dem ersten Arbeits-
markt gebraucht werden. Auch sie 
sind wichtige Fachkräfte. Es wäre 
nicht klug, sie nicht in Betracht  
zu ziehen. Außerdem gehört es zur 
unternehmerischen Verantwortung, 
Menschen mit Behinderungen die 
Chance zu geben, ihr Einkommen 
zu verdienen.

Lohnt es sich für Arbeitgeber, 
 einen Aktionsplan zu ent wickeln?

Die Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen im Unternehmens-
bereich besser umzusetzen, erfor-
dert strategisches, planerisches 
Handeln. Es ist sinnvoll, das in 
 einem Plan festzuhalten und mit 
Strukturen abzusichern. Wer einen 
solchen Plan anstrebt, muss sich 
erst einmal intensiv mit dem eige-
nen Unternehmen auseinander-
setzen – und das ist eine gute 
Grundlage für Veränderungen. Mit 
einem Aktionsplan ist sicherlich 
auch ein Imagegewinn verbunden. 
Ein Aktionsplan muss anspruchs-
voll und glaubhaft sein. Wer so 
 etwas einführt, zeigt, dass es um 
mehr geht als um die reine Rendite. 

Weitere Informationen:  
www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/de/monitoring-stelle.html 

„MEnSchEn MIt BEhInDErungEn SInD 
wIchtIgE fachkräftE“

Experteninterview mit Dr. Valentin Aichele

Dr. valentin aichele

Die Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention 
ist eine unabhängige Stelle, die 
die Einhaltung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
fördert und die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) in Deutschland 
überwacht. Ihre Einrichtung 
wurde in der UN-BRK festge-
schrieben.

Monitoring-Stelle zur un-
Behindertenrechtskonvention
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